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verifiziert werden. 
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Hiermit wird bescheinigt, dass das Lebensmittelsicherheits-Managementsystem von: 

Oderland Mühlenwerke Müllrose 
GmbH & Co. KG 
 
 

Frankfurter Straße 1, 15299 Müllrose, Deutschland 

 

  

durch LRQA bewertet wurde und der folgenden Norm entspricht: 

FSSC 22000 
 

Zertifizierungsschema für Lebensmittelsicherheits-Managementsysteme bestehend aus folgenden Elementen: 

ISO22000:2018, ISO/TS 22002-1:2009 and additional FSSC 22000 requirements (version 6) 

Lebensmittelkette (Unter-) Kategorie: CIV 

 

Gültigkeits-Nr.: FSSC 22000 – 00022016 

COID: DEU-1-9228-937679 
 

 

Das Managementsystem ist anwendbar für: 

 

Herstellung von bei Raumtemperatur haltbaren gemahlenen Getreideprodukten auf Basis von Weizen und Roggen sowie von 
Getreidekleie und  schroten, verpackt in Papiersäcken oder lose über Silotransporter;  

sowie die daraus resultierenden Getreidenebenerzeugnisse wie Weizenkeime, Weizenschalen, Weizenkleie und Roggenkleie 
zur Verwendung in der Futtermittelindustrie.  

 
 

Mindestens ein (1) Überwachungsaudit muss unangekündigt nach dem ersten Zertifizierungsaudit und danach in jedem 
Zeitraum von drei (3) Jahren durchgeführt werden.  


